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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer p Dkfm. Bauer haben am 26. Mai 

1987 unter der Nr. 477/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Kritik an der Amtsführung des früheren Finanzministers Dr. Sa1cher 

gerichtet 9 die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Unter wessen Amtszeit als Finanzminister wurde der Vertrag mit dem frühe­
ren VerkehrsbUrodirektor Alfred Soko1 ausgehandelt? 

2. Wie beurteilen Sie den Inhalt dieses Vertrages, und zwar insbesondere die 
Pensions regelung vom Standpunkt eines Leistungslohnes und einer sparsamen 
Gebarung? 

3. Welche Fehler im Zusammenhang mit der Vertragsauflösung kritisieren Sie im 
einzelnen und wie wären Sie dabei vorgegangen? 

4. Inwiefern hat Dr. Herbert Salcher den Vertrag Uber das Konferenzzentrum 
als Finanzminister schlecht vorbereitet? 

5. Inwiefern kritisieren Sie das Vorgehen von Dr. Herbert Salcher gegen des­
sen Amtsvorgänger als Finanzminister Dkfm. Hannes Androsch? 

6: Können Sie eine 9ZwangsbeglUckung9 durch eine andere Form einer Steuer auf 
KapitaleinkUnfte ausschließen? 

7. Welche sonstigen Beispiele aus der von Ihnen als 'Pallawatsch-Produktion' 
kritisierten Amtszeit des Finanzministers Dr. Herbert Salcher können Sie 
anfUhren?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Der Vertrag wurde unter der Amtszeit von Finanzminister Dkfm. Dr. Hannes 

ANDROSCH abgeschlossen. 

Zu den Fragen 2 bis 5 und 7: 

Die in der Einleitung wiedergegebenen Äußerungen, auf denen die Fragen 2 bis 5 

und 7 beruhen, stellten pers~nliche Wertungen dar, die nicht Gegenstand 4er . 

Vollziehung im Sinne des Art. 52 Abs. 1 B-VG sind und daher .nicht dem ~rage­

recht gem. § 90 des Bundesgesetzes aber die Geschäftsordnung des Nationalrates 

unterliegen. 

Zu Frage 6: 

Fragen fiber beabsichtigte steuerliche Maßnahmen betreffen den Vollzugsbereich 

des Bundesministers far Finanzen. 
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